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Die Dokumentierung derartigen Verhaltens macht auch eventuelle 
Unterstellungen Beschuldigter unwirksam, daß der Untersuchungs
führer ungesetzlich vorgehen würde.

Die Protokollierunq des Inhalts der Beschuldigtenaussaqe ermöe- 
licht dem Beschuldigten u. U. einzuschätzen, welche Teile sei~_ 
ner Aussagen vorn Untersuchungsführer als bedeutsam bewertet wer- 
den. ,

Dem Beschuldigten wird somit durch das Vernehmungsprotokoll be
stätigt, ob der Untersuchungsführer die rechtliche bzw, poli
tisch-operative Relevanz bestimmter Aussagen, TeildarsteilunoenI w w/
oder Tests erkannt hat oder nicht. Ihn ist es möglich, sein 
Aussageverhalten zu diesem Fakt entsprechend zu gestalten.

Zum Beispiel:
Ein Schleuser einer KMB sagte bisher aus, daß er bereits bei 
seiner ersten versuchten Ausschleusung festgenonmen worden sei. 
Bei der Aufklärung der Verbindung zwischen ihm und der KMHB 
nach Beendigung der Schleusungsaktion läßt der Beschuldigte 
u, a. die Bemerkung fallen, daß er "dieses Mal sich telefonisch 
melden sollte". Diese doppeldeutige Aussage wird vom Unter
suchungsf ührer nur als eine Form des zwischen Schleuser und 
KMHB zu dieser einen Ausschleusung vereinbarten Verbindungs
systems gewertet und nicht als Hinweis auf mögliche' weitere
Schleusungen. Dadurc 
nicht im Protokoll, 
nähme, daß dem Unter

h erscheint die Formulierung "dieses Mal 
Hierdurch gelangt der Schleuser zur An- 
suchungsorgan keine weiteren Straftaten

tt

bekannt sind.

3. Das Protokoll der Beschuldiotenvernehmuno - ... ■■ - ■ . , ■ --- -----------

In den vorangegangenen Abschnitten wurden die Forderungen des 
§ 106 StPO erläutert, nach denen das Vernehmungsprotokoll die 
Erklärungen des Beschuldigten zur Sache einschließlich der zur 
Entlastung vorgebrachten Äußerungen sowie auch Angaben für das 
Zustandekommen der Beschuldigtenaussage entsprechend der Be
weisrichtlinie des OG enthalten muß.


